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USA bleiben wichtiger Verbündeter
Deutsche Wirtschaft in sehr guter Verfassung  

Die ersten Maßnahmen des neugewählten US-
Präsidenten haben gezeigt, dass er seinen 
Schwerpunkt auf die amerikanische Innenpoli-
tik legen will. Bei seiner außenpolitischen Linie 
deutet sich an, dass er in manchen Bereichen 
umsteuern wird. Wir sollten aufmerksam die 
weitere Entwicklung verfolgen, aber auch mit 
selbstbewusster Gelassenheit unsere Stand-
punkte vertreten. Vergessen wir nicht: Der 
neue amerikanische Präsident ist erst seit we-
nigen Tagen im Amt.  

Deutschland und die USA verbindet eine lange 
Freundschaft. Daran werden wir festhalten. 
Unter Freunden spricht man miteinander und 
pflegt das Verhältnis zueinander. Wir werden 
darauf dringen, dass das gesamte westliche 
Bündnis auch weiterhin auf ein regelbasiertes, 
auf gemeinsamen Werten beruhendes Han-
deln setzt. Dies gilt für die Sicherheit wie für die 
internationale Wirtschafts- und Handelsord-
nung. Das transatlantische Verhältnis wird ei-
ner der Grundpfeiler unserer Außen- und Si-
cherheitspolitik bleiben. Seit fast siebzig Jah-
ren haben die Vereinigten Staaten dafür ge-
sorgt, dass zunächst die alte Bundesrepublik 
und dann das geeinte Deutschland sicher und 
in Freiheit leben konnten. Wir haben dies nicht 
vergessen und sind dafür dankbar. Wir wissen 
aber auch, dass wir unseren Beitrag zur Vertei-
digung unseres Bündnisses und unserer Werte 
weiter steigern müssen. 

Ein weiteres wichtiges Thema in dieser Woche 
war der letzte Jahreswirtschaftsbericht dieser 
Wahlperiode. Dieser bestätigt erneut die stabil 
positive Wirtschaftsentwicklung trotz eines 
schwierigen internationalen Umfelds. Die Ar-
beitslosigkeit befindet sich auf dem niedrigsten 
Stand seit der Wiedervereinigung, die Beschäf-
tigung auf einem Höchststand. Die Löhne und 
Gehälter verzeichnen starke Zuwächse. Das ist 
unsere Politik des Wohlstands für alle. Für das 
Jahr 2017 erwartet die Bundesregierung ein 

Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts 
von 1,4 Prozent. 

Die gute Wirtschaftsentwicklung ist auch Er-
gebnis unserer Haushalts- und Finanzpolitik 
der schwarzen Null und der ständig steigenden 
Ausgaben für Bildung und Forschung. Aber wir 
lehnen uns nicht zurück. In Bereichen wie Digi-
talisierung, Fachkräftesicherung, Flexibilität 
des Arbeitsmarktes, Bezahlbarkeit der Ener-
gieversorgung oder Integration von Migranten 
müssen wir erhebliche Herausforderungen an-
packen. 

Ein großes Anliegen ist uns, die kräftig ange-
hobenen Bundesmittel für öffentliche Investitio-
nen schneller in die Tat und in konkrete Vorha-
ben umzusetzen. Das Geld muss schneller in 
die Straße, ins Breitband und in die Kindergär-
ten kommen. Der Jahreswirtschaftsbericht ent-
hält eine Übersicht der vielfältigen Maßnahmen 
zur Stärkung öffentlicher wie auch privater In-
vestitionen. Dies bestärkt uns darin, den Haus-
haltsüberschuss 2016 aus Gründen der Gene-
rationsgerechtigkeit jetzt zur Tilgung von 
Schulden zu verwenden. 

Weiterhin bleibt das Thema der inneren Sicher-
heit in unserem Fokus. Der terroristische An-
schlag auf dem Berliner Breitscheidplatz und 
die jüngsten Gewaltexzesse in verschiedenen 
deutschen Bahnhöfen haben gezeigt, dass die 
Ausweitung der Videotechnik unerlässlich ist. 
Der Einsatz dieser Technik dient nicht nur der 
Verfolgung von Straftätern. Videoüberwachung 
wirkt insbesondere im Bereich der Alltagskrimi-
nalität abschreckend. Dass sich SPD, Grüne 
und Linke – wie z.B. in Berlin – weiterhin gegen 
eine Ausweitung der Videoüberwachung sper-
ren, ist nicht nachvollziehbar. Zumal Täter erst 
jüngst innerhalb von Stunden nach der Veröf-
fentlichung von Bildsequenzen identifiziert wer-
den konnten. Im Bund tun wir alles dafür, um 
die Videoüberwachung an sensiblen Punkten 
zu stärken.  
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Deshalb haben wir in dieser Woche mit dem Vi-
deoüberwachungsverbesserungsgesetz einen 
Vorschlag unseres Bundesinnenministers be-
raten, der den Einsatz dieser Technik an öffent-
lich zugänglichen Anlagen wie Einkaufszentren 
und Sportstätten erleichtert. Darüber hinaus 
wollen wir der Bundespolizei den Einsatz auto-
matischer Kennzeichenlesesysteme ermögli-
chen, um besser nach gesuchten Fahrzeugen 
und Insassen fahnden zu können. Auch wollen 
wir durch Technik unsere Polizisten besser 
schützen. Deshalb schaffen wir die Vorausset-
zung zum Einsatz körpernah getragener Ka-
meras, sogenannter Bodycams. Die kleinen 
Geräte sind geeignet, Gewalt gegen Polizeibe-
amte einzudämmen und zugleich Straf- und 
Ordnungswidrigkeiten besser verfolgen zu kön-
nen. 

Die Woche im Parlament  

Jahreswirtschaftsbericht 2017. Der Jahreswirt-
schaftsbericht 2017 listet die wirtschaftspoliti-
schen Reformen der Bundesregierung auf und 
enthält ihre aktuelle Projektion zur wirtschaftli-
chen Entwicklung 2017. In diesem Jahr erwartet 
die Bundesregierung einen Anstieg des realen 
Bruttoinlandsprodukts um 1,4 Prozent, wobei der 
leichte Rückgang gegenüber 2016 (1,9 Prozent) 
vor allem auf den Effekt einer geringeren Anzahl 
von Arbeitstagen in 2017 zurückzuführen ist. Die 
Zahl der registrierten Arbeitslosen wird nach Er-
wartung der Bundesregierung im Jahresdurch-
schnitt noch einmal um etwa 50.000 Personen 
zurückgehen. Der Bericht bestärkt uns darin, un-
sere erfolgreiche Politik fortzusetzen, um Wohl-
stand für alle möglich zu machen. 

Jahresgutachten 2016/2017 des Sachverstän-
digenrates zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung. Im aktuellen Gutach-
ten weist der Rat auf die möglichen negativen 
Auswirkungen von Renationalisierung und Pro-
tektionismus in Europa und der Welt auf einen of-
fenen Welthandel hin. Er mahnt vor diesem Hin-
tergrund einen schnellen Abschluss von TTIP 
und ein entschiedenes Eintreten für die Grund-
freiheiten in der Europäischen Union an. Darüber 
hinaus empfiehlt er weitere wirtschaftspolitische 
Reformen und bürokratische Entlastungen der 
Wirtschaft. 

Fortsetzung und Erweiterung der Beteiligung 
bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mul-
tidimensionalen Integrierten Stabilisierungs-
mission der Vereinten Nationen in Mali 
(MINUSMA) auf Grundlage der Resolutionen 
2100 (2013), 2164 (2014), 2227 (2015) und 2295 
(2016) des Sicherheitsrates der Vereinten Na-
tionen vom 25. April 2013, 25. Juni 2014, 29. 
Juni 2015 und 29. Juni 2016. Wir haben über 
den Antrag der Bundesregierung über die fortge-
setzte und erweiterte Beteiligung bewaffneter 
deutscher Streitkräfte an der Multidimensionalen 
Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Mali beraten und diese in namentli-
cher Abstimmung beschlossen. Mit dem Einsatz 
tragen wir zur Stabilisierung Malis sowie des wei-
teren Sahel-Raums und Libyens bei. Das Mandat 
wird bis zum 31. Januar 2018 verlängert und die 
bisherige Obergrenze auf bis zu 1000 Soldaten 
erhöht. Die deutsche Beteiligung an der Mission 
umfasst im Wesentlichen Führung und Führungs-
unterstützung, Sicherung und Schutz, sanitäts-
dienstliche Versorgung sowie Lufttransport und 
ggf. Luftbetankung. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 
deutscher Streitkräfte zur Ausbildungsunter-
stützung der Sicherheitskräfte der Regierung 
der Region Kurdistan-Irak und der irakischen 
Streitkräfte. Wir stimmten über den Antrag der 
Bundesregierung auf Fortsetzung der deutschen 
Beteiligung an der Ausbildungsunterstützung der 
Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kur-
distan-Irak und der irakischen Streitkräfte na-
mentlich ab. Durch die Verbesserung der Ausbil-
dung der Peschmerga-Kräfte unterstützen wir ak-
tiv die Stabilisierung der Region und die Bekämp-
fung des internationalen Terrorismus. Seit Be-
ginn des Mandats konnten gemeinsam mit den 
europäischen Partnern bereits über 12.000 Si-
cherheitskräfte ausgebildet werden. Das Mandat 
soll bis zum 31. Januar 2018 verlängert werden 
und die personelle Obergrenze unverändert bei 
150 Soldaten bleiben. 

Zweite Verordnung zur Änderung der Sport-
anlagenlärmschutzverordnung. Um den Spiel-
betrieb auf Sportanlagen zu fördern, werden die 
Immissionsschutzwerte für die abendlichen Ru-
hezeiten von 20 bis 22 Uhr sowie die Ruhezeiten 
an Sonn- und Feiertagen an die tagsüber gelten-
den Grenzwerte angepasst. So erhöhen wir die 
Nutzungsmöglichkeiten der Anlagen und fördern 
aktiv den Freizeit- und Breitensport. 
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Pharmazeutische Forschung gegen Infekti-
onskrankheiten stärken – Nationale Wirkstof-
foffensive starten. Um der wachsenden Zahl 
von resistenten Krankheitserregern zu begeg-
nen, braucht es leistungsfähige und innovative 
Wege der Arzneimittelforschung und -entwick-
lung. Im Zentrum unseres Antrags stehen des-
halb die Förderung der Grundlagen- und klini-
schen Forschung im Bereich der Antiinfektiva so-
wie die Unterstützung produktorientierter Pro-
jekte. Dies dient der Entwicklung neuartiger Wirk-
stoffkandidaten, um Infektionskrankheiten künftig 
noch wirksamer bekämpfen zu können. 

Gesetz zur Änderung des Güterkraftverkehrs-
gesetzes, des Fahrpersonalgesetzes, des Ge-
setzes zur Regelung der Arbeitszeit von selb-
ständigen Kraftfahrern, des Straßenverkehrs-
gesetzes und des Gesetzes über die Errich-
tung eines Kraftfahrt-Bundesamtes. Ziel des 
Gesetzesentwurfs, den wir zunächst in 1. Lesung 
beraten haben, ist die Anpassung mehrerer ver-
kehrspolitischer Gesetze. Dabei stehen redaktio-
nelle Änderungen im Vordergrund. Zusätzlich 
werden erforderliche Rechtsgrundlagen unter an-
derem beim Bundesamt für Güterkraftverkehr ge-
schaffen, um europarechtlichen Erfordernissen 
nachzukommen. 

Gesetz zur Modernisierung der epidemiologi-
schen Überwachung übertragbarer Krankhei-
ten. In 1. Beratung widmeten wir uns der Einfüh-
rung eines elektronischen Melde- und Informati-
onssystems für übertragbare Krankheiten gemäß 
Infektionsschutzgesetz. Durch eine durchgängig 
elektronische Informationsverarbeitung sollen 
Verantwortlichen in Gesundheitsämtern oder 
Landesbehörden Informationen noch schneller 
vorliegen. 

Gesetz zur Verbesserung der Fahndung bei 
besonderen Gefahrenlagen und zum Schutz 
von Beamtinnen und Beamten der Bundespo-
lizei durch den Einsatz von mobiler Video-
technik. In 1. Lesung diskutierten wir Neurege-
lungen im Bundespolizeigesetz, um die von Bun-
desinnenminister de Maizière gemachten Vor-
schläge zur Erhöhung der inneren Sicherheit zu 
realisieren. Mit dem Einsatz mobiler Videotechnik 
(Bodycams) und automatischer Kennzeichenle-
sesysteme sowie der Befugnis zur Aufzeichnung 
von eingehenden Telefonaten in Einsatzleitstel-
len stärken wir polizeiliche Befugnisse. Perso-
nen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
darstellen, dürfen nicht in das Bundesgebiet und 

damit den Schengenraum einreisen. Hierfür wol-
len wir klarstellen, dass personenbezogene Da-
ten zum Zwecke der Ausschreibung zur Einreise-
verweigerung in das Schengener Informations-
system über das polizeiliche Informationssystem 
(INPOL-Bestand) eingegeben werden dürfen. 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stär-
kung des neuen Zusammenlebens in der 
Stadt. Dieser Gesetzentwurf, den wir in 1. Le-
sung beraten haben, dient vor allem der Anpas-
sung des Städtebaurechts an aktuelle europa-
rechtliche Regelungen. Zur Stärkung des Zusam-
menlebens in der Stadt greifen wir dabei aktuelle 
Entwicklungen und Problemlagen auf und unter-
breiten konkrete Lösungsvorschläge zur Umset-
zung. 

Daten und Fakten 

Aufwärtstrend beim Nachwuchs. Die Gebur-
tenrate in Deutschland hat im Jahr 2015 einen 
neuen Höchststand erreicht. Mit 1,50 Kindern je 
Frau erreichte die zusammengefasste Geburten-
ziffer den höchsten Wert seit 33 Jahren. Damit 
setzt sich die positive Entwicklung bei der Zahl 
der Neugeborenen seit dem Jahr 2012 fort. Be-
sonders viele Kinder wurden in den ostdeutschen 
Bundesländern geboren, im Schnitt 1,56 Kinder 
je Frau. Entsprechend führen Sachsen (1,59), 
Thüringen (1,56) und Mecklenburg-Vorpommern 
(1,55) als Spitzengruppe das Länderranking an. 
Niedersachsen liegt dabei mit 1,52 Kindern je 
Frau im Mittelfeld. Das durchschnittliche Alter der 
Mütter blieb fast unverändert bei 31 Jahren. Die 
Mütter der Erstgeborenen waren 2015 durch-
schnittlich 29 Jahre und 7 Monate alt. Beim zwei-
ten beziehungsweise dritten Kind waren die Müt-
ter knapp 32 beziehungsweise 33 Jahre alt. 
(Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung, Statistisches 
Bundesamt) 
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